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DIE WO-RDE DES MENSCHEN ALS 
ZWECK DES STAATES 

Ei,nleitung: Die Verfassungsgarantie der Menschnwürde im 
Grundgesetz dJer Bundesrepublik Deutschland 

"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt". 
Dieses an den Anfang des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland gerückte Bekenntnis zur Unantastbarkeit d'.er Wür
de des Mensic:hen und die aus ihm gefolgerte VerpfLichtung des 
Staates auf die Achtung· und1 den Schutz dier Würde des Men
schen, ist Ausdruck nicht einer blo,Ben Verschiebung des Ak
zentes, sondern einer Verlagerung des Fundamentes unserer 
Staatsverfassung und Rechtsordnung überhaupt. 

War es in den vergangenen autokratischen Systemen der Wil
helmischen Monarchie, der Weimarer Republik und der natio
nalsozialistischen Diktatur der Staa,t, seine Würde und seine 
Macht, die über alles ging, so ist es im demokratischen System 
der Mensch, seine Würde und sein Recht, die über allem an
deren zu stehen hat. 

Bezeichnend für diese bei der Grundlegung der Bundesre
publik Deutschland vollzogene "demokratische Revolution" 
hei,Bt es darum schon im Herrenchiemseer Vorentwurf zu Art. 1 
unseres Grundgesetzes: "Der Staat ist um des Menschen willen 
da, nicht der Mensch um des Staates willen. Die Würde der 
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menschlichen Personlichkeit ist unantastbar. Die offentliche 
Gewalt ist in allen ihren Erscheinungsformen verpflichtet, die 
Menschenwürde zu achten und zu schützen". 

Die aus dieser "kopernikanischen Wendung" hervorgehende 
Proklromation der Menschenwürde in Art. 1 des Grundgesetzes 
unserer Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 war die 
bewu,Bte Antwort der Vater unserer Verfassung auf eine his
torische Situation: "auf ganz konkrete Unmeschlichkeiten des 
nationalsozialistischen Regimes"; auf Terror und Tortur ge
genüber dem weltanschaulichen Gegner, auf Zwangsaustreibung 
und Massenvernichtung der aller Menschenwürde entkleideten, 
aller Menschenrechte beraubten, zu Unmenschen und Unter
menschen erklarten, politisch, rassisch und religios Verfolgten. 

Aber diese Garantie der Menschenwürde wollte nicht nur 
negativ der Wiederkehr solchen Ungeistes der Unmenschlichkeit 
in unserem Land, auch in seinen alltaglicheren Erscheinungs
weisen der politischen, rassischen und religiosen Diffamierung 
und Diskriminierung, für alle Zeiten den Rückweg verlegen. 
Sie wollte unsere künftige Gesellschaftsordnung und Staatsver
fassung auch positiv un ter ein neues Vorzeichen stellen: Das 
"ganze Leben unter der neuen Ordnung" soll, wie es in einem 
der ersten Kommentare zum Grundgesetz hei,Bt: "unter dem 
Vorzeichen der W.ürde des Menschen stehen, alle Rechtsnor
men sollen bei ihrem Ergehen und ihrer Anwendung in Ein
klang mit diesem Grundsatz gebracht werden". 

Die Garantie dJer Menschenwürde hat danach eine dreifache 
Stellung und Bedeutung: erstens die eines elementaren Gru:rod.:.. 
rechtes im Grundrechtssystem unseres Verfassungsgesetzes, aus 
á.em alle einzelnen Grundrechte abzqleiten und auszulegen sind; 
zweitens die der fund:amentalen Grundnorm im Normengefüge 
unserer Rechtsordnung überhaupt, deren samtliche Rechtsnor
men unter einem letzten Vorbehalt ihrer Gültigkeit stehen: 
dem ihrer Vertraglichkeit oder Unvertraglichkeit mit der Wür
de des Menschen; aber zugleich auch drittens die eines m;a

terialen Grund'rprinzips im Organisa tionsgefüge unserer Staats
verfassung, aus dem die tragenden Verfassungsprinzipien in 
ihrem Gehalt sich bestimmen, welche die pólitische Konzeption 
unseres Staates dreifach konstituieren: als freiheitlicher und 
nicht obrig'keitlicher Rechtsstaat, als freiheitlicher und nicht 
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wohlfahrtsstaatlicher Sozialstaat und als freiheitliche und nicht 
volksstaatliche Demokmtie. 

Wir wollen im folgenden dem etwas naher nachzugehen 
suchen (vgl. dazu einführend: Werner Maihofer, Rechtsstaat 
und menschliche Würde, 1968), was für unsere Staatsverfassung 
und Gesellschaftsordnung prinzipiell und konkret folgt aus 
dem, was wir einen freiheitlic'hen Rechts- und Sozialstaat oder 
oft auch einfach einen "sozialen Rechtsstaat" nennen. Was 
bedeutet und fordert das überhaupt, wenn hier die Würde des 
Mens,chen zum Zweck des Staates erklart und gesetzt wird? 
W as sollen wir überhaupt darunter uns vorstellen, wenn hier 
von einem Rechtsstaat die Rede ist, der auf die Achtung und 
den Schutz der Menschenwürde verpflichtet ist? 

I. Menschenwürde und Rechtsstaat: Die politische Konzeption 
des freiheitlichen Rechtsstaates 

Sucht man in den Kommentaren unserer Verfassung eine 
Antwort auf die Frage, was das denn sei: "Würde des Mens
chen", dann erhalt man die Antwort: "Was den Inhalt der Per
sonlichkeit ausmacht", oder: "W as den Menschen im ... wesen
haften Sinne ausmacht". Da/3 mit solchen "Definitiónen" unsere 
Frage nicht beantwortet, sondern nur verschoben ist auf die 
weitere Frage: was denn das sei, was hier als "lnhalt der Per
sonlichkeit", als "Mensch im wesenhaften Sinne" umschrieben 
wird, ist offenkundig. 

So bleibt uns zur Aufhellung dieses mit solchen Umschrei
bungen eher verdunkelten Begriffes der Würde des Menschen 
nur der Weg einer Analyse "der geheimsten Urteile der gemei
nen V ern unft", deren Explika tion Kant als "der Philosophen 
Geschaft", überhaupt bezeichnet. Wir fragen uns selbst unmit
telbar: Was ist es, was in einer exemplarischen Situation der 
Antastung der Menschenwürde, wie die des Terrors und der 
Tortur, auf deren "konkrete Unmenschlichkeit" unser Grund
gesetz mit seiner Proklamation und Garantie der Menschen
würde eine Antwort geben wollte, als menschenunwürdig erfah
ren wird? 
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Was "erlebt" der Haftling eines autoritaren Systems, der 
geschlagen und gefoltert wird? Geben wir dazu einem so Ge
schlagenen und Gefolterten (Jean Améry, Jenseits von Schuld 
und Sühne, Bewaltigungsversuch eines überwaltigten, 1966, 
S. 50 ff.) selbst das Wort. Schon die "simplen Schlage" sind 
für den, "der sie erleidet, tief markierende Erlebnisse, um nicht 
die gro/3en W orte jetzt schon zu verausgaben und klar zu sagen: 
Ungeheuerlichkeiten. Der erste Schlag bringt dem Inhaftierten 
zum Bewu/3tsein, da/3 er hilflos ist ... Man darf mich mit der 
Faust ins Gesicht schlagen, fühlt in dumpfem Erstaunen das 
Opfer und schlie/3t in ebenso dumpfer Gewi/3heit: Man wird 
mit mir anstellen, was man will. Drau/3en wei/3 niemand davon, 
und keiner steht für mich ein. Wer zur Hilfe eilen mi:ichte, eine 
Ehefrau, eine Mutter, ein Bruder oder Freund, hier gelangt er 
nicht herein". 

Diese durch kein Nachdenken zu gewinnende Erlebniser
fahrung, was da wirklich mit uns, an uns und in uns geschieht 
in einer solchen exemp,larisehen Situ.ation der Antastung der 
Menschenwürde, gibt uns einen ersten Fingerzeig, worin das 
Unantastbare bestehen ki:innte, das in Akten einer solchen über
w.altigung unser Se'lbst d1urch Andere erfahren wird. Es sind 
nicht die Schlage, die unseren Ki:irper schmerzen, die unsere 
Ehre treffen, es ist die Zersti:irung eines Glaubens, der in sol
chen Schlagen zerbricht, in dem fraglos und selbstverstandlich 
das Vertrauen gründete, aus dem wir uns Selbst zu Andern 
schon immer eingelassen haben. 

Ganz offenbar ist nicht schon jede Verletzung des Ki:irpers 
oder der Freiheit, der Ehre oder des Vermi:igens als solche auch 
gegen die Menschenwürde des Anderen bezeichnen. Sie wird 
von solchem Verhalten der Menschen untereinander immer nur 
da berührt, wo der Starkere den Schwacheren verknechtet oder 
ausbeutet, der Machtige den Ohnmachtigen unterdrückt und 
erniedrigt. Wir empfinden darum nicht schon die blof3e Ge
fahrdung oder Verletzung von Rechtsgütern eines Anderen als 
"menschunwürdig", sondern nur eine solche Behandlung des 
Unterlegenen durch den ki:irperlich oder gesellschaftlich, wirt
schaftlich oder politisch überlegenen, die diesen dem Belieben 
und der Willkür der Anderen unterwirft. Wir fühlen uns von 
Menschen "menschenunwürdig" behandelt nicht schon dadurch, 
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da/3 Andere uns schlagen oder beschimpfen, sondern erst da, 
wo wir keine Chance haben, uns dieser Schlage zu erwehren, 
keine Wahl haben, als diese Beschimpfungen hinzunehmen. 
Unsere Würde wird in solchem Verhalten Anderer so von dem 
Augenblick an "berührt", wo der Andere mit uns "verfahrt", 
wie er "will", mit uns "macht", was ihm "beliebt". 

So ahnen wir schon nach diesen ersten über legungen, da/3 
die Suche der Menschenwürde mit jener uns tragenden Daseins
gewi(3heit zu tun hat, die im fraglosen Wissen um die prinzL 
piell.e Unverfügbarkeit mieiner S'elbst für den And'eren den 
existenziellen Grund aller Persoma:litiit ausmacht; zugleich in 
dem selbstverstandlichen Glauben an die prinzipielle Hilfsbe
reitschaft der And€ren gegen mich Selbst den existenziellen 
Grund aller Solidaritiit ausmacht. Dieses Vertrauen . in ein 
grundsatzliches Gehoren m:einer S'eLbst und das ebenso grund
satzliche Helfen der And:ern wird radikal: an der Wurzel in 
Frage gestellt in der Erfahrung solcher Grenzsituationen des 
totalen Ausgeliefertseins an den Andern, wie des totalen Ver
lassenseins von den Andern 

Das in der Erfahrung solcher Extremsituationem bewu(3t 
werdende, uns alltaglich tragende Sinnverstandnis davon, worin 
die Würde des Menschen bestehe: im prinzipiellen Sichselbst-

. gehoren und übersichverfügen, das die Personalitat des Men
schen ausmacht, liegt schon jener grundlegenden bis heute fort
geltenden Neubestimmung des Wesens menschlicher Würde 
zugrunde, die sich an der Schwelle unserer Epoche der Mo
derne bei Immanuel Kant findet, wenn er sagt, da/3 der unab
dingbare Eigenwert, der das. Menschenebenbildliche von allen 
anderen Geschopfen abhebt, in der ''Würde eines vernünftigen 
Wesens" bestehe, das als ein autonomes Individuum mit dem 
"Vermogen zur sittlichen Selbstimmung" begabt ist. 

Erkennt und anerkennt man so jeden einzelnen Menschen 
grundsatzlich als ein Selbst sich bezweckendes und bestimmen
des Wesen, dann folgt daraus, da/3 er von keinem anderen Men
schen: sei es ein Einzelner, sei es die Gesellschaft, "blo/3 als 
Mittel" gebraucht werden darf, sondern "jederzeit zugleich als 
Zweck" geachtet werden mu/3, denn "darin besteht eben seine 
Würde (die Personlichkeit)". 
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Geht man so mit dem Staatverstandfnis der Moderne davon 
aus, da,B der Staat um des Menschen wilLen da ist, und nicht 
umgekehrt, und begreift man diesen in den Mittelpunkt aller 
Staatstatigkeit gerückten Menschen nach dem Menschenbild der 
Moderne als ein sich Selbst gehorend!es und über sich Selbst 
verfüg1endes Wesen auf, dann ergeben sich daraus weitreichende 
Folgerungen für alle drei Aspekte der Staatlichkeit: den des 
Rechtsstaates, des Sozialstaates wie der Demokratie. Erhalten 
diese damit doch samtlich ihren Ietzten Sinn und obersten 
Zweck nicht in dem auf solchem Wege und mit solchen Mitteln 
geschaffenen Staate, sondern in der Gewahrleistung bestimmter 
Entfaltungs- und Erhaltungs-Bedingungen des Menschen im 
Staate: der individua.len Freiheit und Sicherheit im Rechtsstaat, 
der sozialen W ohlfahrt und Gerechtig'keit im Sozialstaat und der 
politischen Selbstbestimmung und Mitbestimmung in der De
mokratie. 

Wir wollen von diesen dreifachen FOlgerungen aus der 
Voraussetzung der Würde des Menschen für die Zielsetzungen 
des Staates zunachst die der Verfassungsgarantie der Menschen. 
würde für den Rechtsstaat na.her zu bestimmen suchen. 

Im Unterschied zum alteren obrigkeitlichen Rechtsstaat, 
dessen Vorkehrungen sich die blo,Be Ausschaltung der Willkür 
der Staatsmacht und die Sicherstellung formaler Gesetzlichkeit 
im Staate richteten, versteht sich der freiheitliche Rechtsstaat 
als die Gewahrleitung einer materialen Ordnung der gr6,Btm6g
lichen und gleichberechtigten individualen Freiheit und Si
cherheit, als eine zweifache unverzichtbare Vorbedingung somit 
eines menschenwürdigen Daseins in sittlicher Selbstbestimmung. 

l. Die Freiheit als Bed!ingung menschenwürdigen Daseins. 

Begreift man mit Kant und der gesamten nachfolgenden 
Philosophie der Modeme die menschliche Vernunft nicht als 
ein an ein vorgegebenes und feststehendes Wesen gebundenes 
Vermogen, sondern als ein Vermogen, das aufgegebene und noch 
aussetehende Wesen dei;; Menschen überhaupt erst zu entdecken 
und zu entwerfen, dann wird man jeden Staat für menschenun
würdig halten, der dem Menschen einen solchen Eutwurf des 
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Menschlichen als ein für allemal gül tige W ahrhei t und Gerech
tigkei t von Au/3en und Oben vorschreibt und auferlegt. 

Diese Auffassung der Vernunft als Mittel der Selbstbezwec
kung des Menschen, auf dem Wege der Kontemplation wie der 
Aktion, führt zu der Folgerung, da/3 jedem Menschen im Staate 
durch das Recht die Freiheit b.elassen und gesichert werden 
mu/3, sich Selbst zu gehoren und über sich Selbst zu verfügen, 
sich Selbst zu bestimmen und sich Selbst zu entwerfen als 
"Zweck an sich selbst". Die daraus sich ergebende Verp,flichtung 
des Sta.ates zur Gewiihrleistung menschLic:her Freiheit als Be
dingung mensChLicher Würd:e stellt es dabei nicht in das Belie
ben und die Willkür des Staates, wieviel Freiheit sie den Men
schen von Rechts wegen zubilligen will. Sie verpflichtet den 
Staat, wie Kant im entscheidenden Fünften Satz seiner "Idee 
zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" 
ausführt, zur Gewahrleistung nicht irgendeiner, sondern: "der 
gro/3ten Freiheit" jedes Einzelnen, bei "genauester Bestimmung 
und Sicherung der Grenzen dieser Freiheit", damit sie "mit der 
Freiheit anderer bestehen konne". 

So wie das Ethos und Pathos der Freiheit im freiheitlichen 
Rechtsstaate schon im BLick a;uf d;en E'inzelnen nicht auf die 
Freiheit als Zweck, sondern auf die Freiheit als MitteL: als 
Erhaltungs- und Entfaltungs-Bed'.ing·ung menschenwürd:igen Da
seins in sittlicher Selbs,tebstimm,ung bezogen ist, so nicht min
der im Hinblick auch auf die Gesellschaft im Ganzen. 

Erst in diesem zweiten Bereich nicht mehr der blof3en Enrt
faltung und Erhaltung des E~nzelnen in einer Ordnung der 
gro/3ten und gleichen Freiheit und Sicherheit, sondern der hiere. 
durch ermoglichten Entwicklung un<] Bewahrung der Gesell
schG.jft im Ganzen, gewinnt der freiheitliche Rechtsstaat sein ihm 
eigentümliches Gesicht und Gewicht: in der "Erreichung" e ben 
jener "gesetzma/3igen ÜI'dnung der Freiheit", zu deren Prinzip 
Kant erklart: Da/3 "nur in der Gesellschft, und zwar derjenigen, 
die die gro/3te Freiheit mithin einen durchgangigen Antagonism 
ihrer Glieder, und doch die genaueste Bestimmung und Siche
rung der Grenzen dieser Freiheit hat, damit sie mit der Freiheit 
anderer bestehen konne ... die hochste Absicht der Natur, nam
lich die Entwicklung aller ihrer Anlagen, in der Menschheit 
erreicht werden kann". 
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Diese politische KolYl,zeption, aus der bereits bei Kant das 
vorgedacht ist, was wir heute einen freiheitiichen Rechtsstaat 
nennen, liegt als Giaubensartikel auch dem Rechtsstaatsprinzip 
unserer Verfassung zugrunde. Ruht doch das Vertrauen, die_ 
Lebenskraft dieser Staatsform unausgesprochen eben darauf, 
da/3 nur in einem solchen Staate in Basis und überbau der Ge
sellschaft jene schopferische Freiheit sich entfalten kann, die 
in der Auseinandersetzung: dem Widerstreit und Wettstreit der 
wechselseitigen und allseitigen Betatigungen der Freiheit sich 
entfaltet, ohne die jener permanente Proze/3 und Progre/3 einer 
ev·olutionaren Verwandlung u.nd Erneuerung der einzelnen Ge
sellschaften wie der Menschheit im Ganzen auf grof3ere Wahr
heit, a,uf vollere Gerechtigkeit hin, auf die Dauer nicht gewahr
leistet werden kann. 

Sie entfesselt nicht nur auf der Seite der okonomischen Ba
sis einer Gese1lschaft jene Dialektik der materiellen Interessiert
heit der Individuen, welche wir heute freie Wettbewerbswirt
schaft nennen, die nur in einer Ordnung "gesetzma/3iger Frei
heit" in gr6(3tmoglichem Umfange zur Wirkung gebracht wer
den kann, ohne da/3 sie sich in "wilde Freiheit" verkehrt und 
damit selbst zerstort. Nur sie gewahrleistet, da/3 die okonomis
che Entwicklung unserer Zivilisation durch das standige über
bieten der Methoden und Techniken der Produktion mittels der 
Konkurrenz in gr6{3tmoglichem Ausma/3e von unten in Gang 
gebracht und gehalten wird. 

Der freiheitliche Rechtsstaat als Ordnung gr6(3ter und glei
cher Freiheit entfesselt ebenso aber auch der Seite des geisti
gen überbaus der Gesellschaft jene Dialektik der immateriellen 
E'nga,giertheit der Individuen, welche wir pluralistische Gesell
schaft zu nennen pflegen, die auch hier nur in einer Ordnung 
"gesetzma/3iger Freiheit" in gr6{3tmoglichem Umfange zur Wir
kung gebracht werden kann, ohne da/3 sie in "wilde Freiheit" 
sich verkehrt und damit selbst zerstort. Nur sie gewahrleistet, 
da/3 auch die geistige Entwicklung unserer Kultur durch das 
standige überholen des Bestehenden und Geltenden, mittels der 
Konfrontation der im Widerstreit und W ettstreit stehenden welt
anschaulichen Vorstellungen und überzeugungen, der wissen
schaftlichen Erfahrungen und Entdeckungen, in gr6{3tmoglichem 
Ausma/3e von unten in Gang gebracht und gehalten wird. 
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So erweist sich uns der freiheitliche Rechtsstaat als die un
verzichtbare Bedingung zur Entfesselung eben jenes Antago
nismus: jener Dialektik der Freiheit im Sein wie im Bewu(3tsein 
der Gesellschaft, ohne die ein standiges überschreiten und über
holen des Bestehenden und Geltenden, hin auf ein Besseres und 
W ollkommeneres, eine standige Berichtigung und Erneuerung 
der materiellen Basis wie des geistigen überbaus einer Gesell
schaft nicht verla(3lich gesichert werden kann. 

2. Die Sicherheit als Bedingung m,enschenwürdigen Daseins. 

Für den freiheitlichen Rechtsstaat ist darum prinzipiell nur 
da eine Grenze seiner Freiheitsgewahrung erreicht und ein zu
reichender Grund der Freiheitsbeschrankung gegeben, wo au(3er 
Zweifel steht, da/3 eine solche "Bestimmung und Sicherung der 
Grenzen dieser Freiheit" für die Erhaltung des Einzelnen wie 
die Bewahrung der Gesellschaft in einem menschenwürdigen 
Dasein unerla(3lich ist. Mit Recht hat man darum dieses nicht 
nur für alle Staatstatigkeit, sondern ebenso auch für die gesam
te Rechtsordnung in einem freiheitlichen Rechtsstaat konstitu
tive Prinzip: In dubio pro libertate ! als eine "Ausgangangsver
mutung zugunsten des Menschen" gedeutet. 

Die auch in einem freiheitlichen Rechtsstaat zureichenden 
Gründe gegen eine Freiheitsgewahrung und für eine Freiheits
beschrankung müssen stets auf normativer und auf faktischer 
Ebene zugleich liegen. Es mu/3 stets nicht nur ausreichende recht
liche Gründe für eine Freiheitsbeschrankung geben, sondern 
ebenso ausreichende tatsachliche Gründe, wie wir sie etwa bei 
den strafrechtlichen Freiheitsbeschrankungen mit dem umschrei
ben, was wir ein "kriminalpolitisches Bedürfnis" nennen. Jede 
Freiheitsbeschrankung mu/3, mit anderen Worten, nicht nur 
wertrational, sondern ebenso auch zweckrational "begründet" 
und gerechtfertigt sein. 

Die wertrationalen Gründe für eine rechtliche Beschriinkung 
der Freiheit des Einzelnen zugunsten d'.er Sicherh~it der Andern, 
konnen im sakularen und pluralen Rechtsstaat der Moderne da
bei nicht in einem auf irrationale: supranaturale und damit my
thologische Pramissen gegründeten "objektiven Sittengesetz" 
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gefunden werden, dessen W ertordnung, wie der Bundesgerichts
hof einmal meinte, vom Menschen nur "hinzunehmen" ware und 
dessen Sollensatze diese Welt von Auf3en und Oben "regieren" 
sallen (vgl. dazu: Ideologie und Recht, herausgegeben von Wer
ner Maihofer, 1969, S. 127 ff.). Sie ki:innen nur in Werten gefun
den werden, die sich ratio~al auf jene zumindest praktisch ge
wissen Wertaussagen zurückführen lassen, die wir intersubjekti
V'e W ertungen nennen. Diese werden gewonnen in W ertungsak
ten, mit denen wir die Interessen und Erwartungen der von 
einem Verhalten betroffenen jeweiligen Andern aufzudecken 
vermi:igen, wenn wir uns an ihre Stelle versetzen und von dort 
nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit der sog. Goldenen Regel 
(: Wie Du mir, so ich Dir ! ) und zugleich dem Prinzip der AlL
seitigkeit des sog. Kategorischen Imperativs (: Wie Du selbst, 
so alle Anderen!) uns fragen, welches Gesicht und Gewicht von 
Bewandtnis und Bedeutung mein Verhalten vom (Wert) Ge
sichtspunkt der Erhaltungs- und1 Entfaltun1gs-Bed1ingungen (auch) 
dies Andern, nicht nur subjektiv für diesen bestimmten Ande
ren, sondern intersubjektik für jeden Anderen in solch spezifi
schen und typischer Rolle und Lage hat; auf deren wertrationa. 
ler Basis allein in einem freiheitlichen Rechtsstaat dann die 
Einschrankungen der Freiheit des Einzelnen zugunsten der Si
cherheit der Anderen in Hinblick und Rücksicht auf deren be
rechtigte Interessen und Erwartungen gegründet werden ki:in
nen. 

Dabei sind jedoch in einer sakularen und pluralen Gesell
schaft der Moderne nur diejenigen Interessen und Erwartungen 
in einem für alle Bürger geltenden Gesetz zu schützen und zu 
sichern, die, durch alle religii:isen und politischen Gruppen der 
Gesellschaft hindurch, zu jenem gemeinsamen Bestand an in
tersubjetiven W,ertungen gehi:iren, die wir das ethische Mini
rrvum nennen. 

Bei all dieser juristischen Mechanik der durch den Staat 
gesetzten und durchgesetzten formellen Normen und Sa,nktionen 
der Gesetze, welche die innerhalb der Gesellschaft wirkenden 
informellen N armen und Sanktionen der Sitte nur stützen un<l 
unterstützen kann, geht es jedoch in einem freiheitlichen Rechts
staat nicht einfach nur um die Gewahrleistung von Sicherheit. 
Dieser durch den Staat mit Mitteln des Rechts geübte ln · 
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teressenschutz und die sie gewiihrLeistende Verhaltenssicherung 
dient nicht einfach nur dazu: Friede und Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit als solche zu schaffen, sondern damit die Bedingu.n
gen der Erhaltung des E'inzelnen wie dJer Bewahrung der Ge
sellschaft in einem menschenwürdigen Dasein zu gewahrleisten. 

Aus solchen Wertungsakten, die sich als nicht nur subjek
tive, sondern intersubjektive: gegenseitige und allseitige Ge
sichtspunkte von Interesse und Erwartung erweisen, gewinnen 
wir jenen Grundbestand einer intersubjektiven Sittlichkeit. 
Setzte doch die Schutzlosigkeit fundamentaler Interessen der 
Andern, die Ungesichertheit elementarer Erwartungen der An
dern vor einem Mi,Bbrauch der Freiheit des Einzelnen, der Ge
sellschaft, wie des Staates, das Verhaltnis zwischen Menschen 
auf jenen schon von Hobbes beschriehenen Zustand des "Horno 
homini lupus" (: Der Mensch ist des Menschen W olf) herab, in 
dem der Mensch sich weder mit menschlichen Mitteln erhalten, 
noch entfalten kann. 

Was der Rechtsstaat als Sicherheitsstaat sich zum Zwecke 
setzt, ist so mehr als nur die Gewahrleistung von "Sicherheit" 
im gelaufigen Sinne. Es ist nichts weniger als die Sicherung der 
sittlichen Selbsterhaltung, und damit mittelbar, der sittlichen 
Selbstentfaltung des Einzelnen dadurch, da,B es ihn von der 
standigen Besorgnis um den Bestarid seiner furvdamentalen Gü
ter wie Leben und Gesundheit, Freiheit und Eigentum entlastet, 
deren Verletzung die substanzielle Basis seiner Existenz zer'
storte; zugleich aber auch ihm das bestandige Vertrauen in den 
Bestand jener elementaren Normen verschafft, die das gegen
seitige und allseitige Verhalten der Menschen zueinander so re
geln und ordnen sallen, da,8 J eder die Verhal tensweisen ver
meidet, von denen bestimmte unertragliche Beeintrachtigungen 
der Interessen Anderer: der Einzelnen, der Gesellschaft, des 
Staates oder der Menschheit überhaupt, erwartet werden müs
sen. Nicht weniger als die Schutzlosigkeit der Interesen berührt 
die Ungesichertheit der Erwartungen die existenzielle Basis 
nicht nur des Einzelnen, sondern auch der Gesellschaft, ja der 
Menschheit überhaupt. 

Ist der Mensch ein nicht nur im privaten Entwurf als Ein
zelner, sondern auch in offentlichen Entwürfen auf seine Bes
timmung sich Selbst "bestimmendes": setzendes und entwer-
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fendes Wesen, dann ist die Sicherstellung und Durchsetzung die
ser im "objektiven Geist" (Hegel) einer Gesellschaft: in Recht 
und Sitte sich objektivierenden Entwürfe, worauf es mit dem 
Menschen in dieser Gesellschaft hinaus soll, ein für die Bewah
rung nicht nur der Tradition, sondern auch für die Evolution 
einer Gesellschaft fundamentaler und elementarer Wert. 

Entwirft eine Gesellschaft in einem hellen Augenblick ihrer 
Geschichte sich in eine bessere Zukunft, in der wie etwa nach 
unserem Grundgesetz "Gleichberechtigung der Geschlechter", 
"Gleichstellung des unehelichen Kindes" herrschen soll, dann 
bindet sie den Staat mit Mitteln des Rechts an einen "Verfas
sungsauftrag", dessen Erfüllung eine bestimmte Umgestaltung 
und N eugestal tung der gesellschaftlichen Verhal tnisse: das 
hei,Bt die permanente Evolution nach diesen plf'oklarnierten Prin
zipien, fordert. 

Nicht nur durch seinen allgemeinen Verfassungsauftrag zur 
Gestaltung der Rechtsordnung nach dem Grundprinzip eines 
freiheitlichen Rechtsstaates: "In dubio pro libertate ! ", sondern 
auch durch besondere Verfassungsauftrage zu inhrer Umge
staltung und Neugestaltung nach bestimmten Prinzipien, hat 
der moderne Staat so schon als Rechtsstaat und nicht erst als 
Sozialstaat, über seine Schutzfunktion hinaus, eine, wenn auch 
begrenzte, Gestaltungsjunktion zum ZweCke des Menschen. Si
chert er doch so nicht nur die Erhaltung, sondern ebenso bes
timmte Bedingungen der Entfaltung des Einzelnen, nicht nur die 
Bewahrung, sondern ebenso auch bestimmte Bedingungen der 
Entwicklung der Gesellschaft auf gri:i,Btmi:igliche und gleichbe
rechtigte Freiheit und Sicherheit hin.· 

Wie aber Fortschritt einer Gesellschaft immer nur aus der 
Polaritiit von Trad~tion und Evolution: von Bewahrung und 
Entwicklung vollbracht werden kann, so gewahrleistet auch der 
Rechtsstaat ebenso als Freiheitsstaat mit seiner Entfesselung 
einer Dialektik plf'oduktiver Freiheit, wie als Sicherheitsstaat 
mit seiner Festbindung des Staates an produktive Entwürfe, 
nicht nur ein Festhalten an d'er TradWon, sondern ein Offenhal
ten für die Evolution d:er GeseUschaft. Kann Fortschritt doch 
ebenso im Offenhalten für gri:i,Btmi:igliche produktive Freiheit in 
einer Gesellschaft sich ereignen, wie im Festhal ten an den best
mi:iglichen produktiven Entwürfen in einer Gesellschaft. In 
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dieser Sicht erlangt so nicht nur die Freiheit als unmittelbare, 
sondern ebenso die Sicherheit als mittelbare Bedingung auch 
der Entffaltung des Einzelnen wie der Entwicklung der Gesell
schaft einen schopferischen Wert. 

Mit der Setzung und Durchsetzung einer solchen gesetzmii
,(3igen Ordnung schopferischer Freiheit und Sicherheit gewahr
leistet der freiheitliche Rechtsstaat die Bedingungen der Mog
lichkeit nicht nur der Erhaltung, sondern auch der Entfaltung 
des Einzelnen, nich nur der Bewahrung, sondern auch der Ent
wicklung der Gesellschaft aus der Selbsttatigkeit und Wechsel
wirkung der in der jeweiligen Gesellschaft arbeitsteilig zusam
menlebenden,' ihre jeweiligen individuellen Bedürfnisse befrie
digenden, ihre personlichen Fahigkeiten entfaltenden Einzelnen. 
Der Rechtsstaat gelangt als produktives Prinzip jedoch da an sei
ne Grenze, wo der Einzelne oder die Gesellschaft unvermogend 
ist, aus solcher "Wechselwirkung in Freiheit" die Bedingungen 
hervorzubringen, die eine bestmogliche und gleichberechtigte 
Befriedigung der individuellen Bedürfnisse und Entfaltung der 
personlichen Fahigkeiten gewiihrleisten. 

II. Menschenwürde und Sozialstaat: Die politische Konzeption 
des freiheitlichen Sozialstaates. 

Im Unterschied zum wohlfahrtsstaatlichen Sozialstaat, der 
seinen Untertanen von Au/3en und Oben verzeichnet, welche Be
dürfnisse sie befriedigen und welche Fahigkeiten sie entfalten 
sollen, geht der auf die Achtung und. den Schutz der Würde des 
Menschen verpflichtete freiheitliche Sozia.lstaat auch nach un
serem Grundgesetz davon aus, da/3 seine Bürger ein Recht dar
auf und da.s Vermogen dazu haben, in freier sittlicher SeLbst
bestimrmung zu entscheiden, welches ihre individuellen Bedürf
nisse sind, díe sie befried[gen, welc:hes ihre personlichen F.iihg
kei.ten sin,d'., welche sie entfalten woUen. 

Die politische Konzeption eines solchen freiheitlichen und 
nicht wohlfahrtsstaatlichen Sozialstaates hat auch hier Kant 
erstmals, unter deutlicher Absage an den aufgeklarten Absolu
tismus seiner Zeit, in unüberholter Klarheit in die Worte gefa,(3t: 
"Niemand kann mich zwingen, auf seine Art (wie er sich das 
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Wohlsein anderer Menschen denkt) glücklich zu sein, sondern 
ein jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen, wel~ 
cher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit anderer, 
einem ahnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit 
von jedermann nach eineín mi:iglichen allgemeinen Gesetze zu
sammen bestehen kann (d. i. diesem Rechte des anderen), nicht 
Abbruch tut". 

Der Staat springt im freiheitlichen Sozialstaat darum nur 
da helfend mit seinen Machtmitteln der "i:iffentlichen Hand" 
ein, wo der Einzelne offenkundig unvermogend ist, die ihm 
gegebene soziale Chance einer gri:i,Btmi:iglichen und gleichbe
rechtigten Befriedigung der individuellen Bedürfnisse und Ent
faltung der persi:inlichen Fiihigkeiten aus eigener Vernunft und 
Kraft zu ergreifen, oder wo die Verhiiltnisse der Gesellschaft 
selbst so ins Ungleichgewicht geraten sind, da,8 diese reale 
Chance gri:i,Bter und gleicher Wohlfahrt und Gerechtigkeit nicht, 
nicht mehr oder noch nicht besteht. 

l. Die Wohlfahrt als Bedingung mensc'henwürdigen Daseins 

Es ist nach unseren Erfahrungen offenkundig, da,8 es nicht 
genügt, dem Menschen in der Gesellschaft nur einfach die gri:i,8-
te Freiheit zu sichern, und die gleiche Mi:iglichkeit zu geben, in 
freier sittlicher Selbssbestimmung von ihr Gebrauch zu machen. 
Bedeutet dies doch für jeden, der aus persi:inlichen oder geseU
schaftlichen Gründen unvermi:igend ist, die ihm eingeraumte for
male Chance auch wirklich zu ergreifen, um seine individuellen 
Bedürfnisse zu befriedigen und seine persi:inlichen Fiihigkeiten 
zu entfalten, da,8 alle ihm gewahrleistete Freiheit ein leeres 
Wort bleibt. Was nützen ihm all die Proklamationen und Garan
tien seiner Menschenwürde: seiner Personalitiat als ein in freier 
sittlicher Selbstbestimmung sich gehorendes und über sich ver
fügendes Wesen, wenn er von dieser eingeraumten Freiheit kei
nen rechten Gebrauch machen kann, entweder deshalb, weil es 
ihm Selbst unmi:iglich ist, seine wirklichen Bedürfnisse zu er
kennen und seine wirklichen Fiihigkeiten zu erfassen oder weil 
es ihm die Verhalttnisse unmi:iglich machen, sie wirklich zu be
friedigen und zu entfalten. 
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W o immer diese Grenze der im freiheitlichen Rechtsstaat 
aus jener Wechselwirkung der Selbsttatigkeit eines Jeden sich 
hervorbringenden W ohlfahrt des Einzelnen erreicht ist, bedarf 
es darum einer ganz anderen Art von Einlosung der Proklama
tion und Garantie der Menschenwürde: aus der Solidaritiit, die 
der Staat stellvertretend für alle Anderen durch die "offentli
che Hand" mit den Mitteln des Rechts zu üben hat, wo es des 
Einstehens d'er Andern und des Helfens durch Andere bedarf, 
um dem Einzelnen, wo er selbst sich im Gebrauch seiner Frei
heit ein Maximum an Wohlfahrt nicht verschaffen kann, zi.unin
dest jenes existenzielle Mínimum an W ohlfahrt zu gewahrleis
ten, ohne das menschenwürdiges Dasein nicht moglich ist. 

Zu Recht wird darum aus der Verfassungsgarantie der 
Menschenwürde in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip un
seres Grundgesetzes allgemein eine "aktuelle Staatspflicht auf 
Verschaffung mindestens des Existenzminimums" und darum 
ein vom unverschuldet Hilfsbedürftigen "einklagbares subjekti
ves offentliches Recht auf Fürsorge" gefolgert, oder bereits aus 
Art. 1 Absatz I GG unmittelbar geschlossen, da/3 die "an den 
Ausgangspunkt der Grundrechte gestellte Würde des Menschen 
nicht nur Freiheit, sondern auch ein Mindestma/3 an sozialer 
Sicher hei t ver langt". 

Wenn darum heute § 1 des Bundessozialhilfegesetzes, unter 
betonter Anknüpfung an Art. 1 Abs. I unseres Grundgesetzes, 
es für die Aufgabe der Sozialhilfe erklart, dem Empfanger "die 
Führung eines Lebens zu ermoglichen, das der Würde des Men
schen entspricht", dann ist mit dieser authentischen Interpreta
tion unseres Verfassungsrechts durch nachkonstitutionelles Ge
setzesrecht nicht allein klargestell t, da/3 eine Antastung der in 
Art. 1 für "unantastbar" erklarten "Würde des Menschen" nicht 
nur durch Beeintrachtigungen der Menschenwürde des Men
schen vermittels eines VerhaUens von Einzelnen, von Gruppen 
in der Gesellschaft, wie von den Inhabern der sttaatlichen Ge
walten im Bezug auf diejenigen materiellen oder immateriellen 
Güter erfolgen kann, deren Bestand zu den unverzichtbaren Er
hal tungs- und Entfaltungs-Bedingungen menschenwürdigen Da
seins gehor-en, sondern ebenso auch durch VerhaLtnisse, die dem 
Menschen diese Mindestvoraussetzungen menschenwürdiger 
Existenz vorenthalten, wie in Fallen "materieller Not", abe1 
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ebenso auch jener immateriellen Not, in die Menschen (ver
schuldet oder unverschuldet) durch berufliches Unglück, per
sonliche Schicksale, korperlíche Erkrankung, oder seelische 
Verrückungen geraten konnen 

Damit aber wird schon immer vorausgesetzt, da/3 der Staat, 
aus seiner Verpflichtung zur Gewahrleistung: zur Achtung und 
zum Schutz der Würde des Menschen die ihm Art. 1 ausdrücklich 
auferlegt, den verfassungsma/3igen Auftrag hat nicht nur zur 
Abwehr jedes Verhaltens (auch in der ,au/3erstaatlichen Sphare) 
tatig zu werden, das die Menschenwürde des Menschen zu 
verlétzen geeignet ist, sondern ebenso auch zur Abschaffung 
aller VerhaLtnisse (auch von solchen in der au/3erstaatlichen 
Sphare), welche die Menschenwürde des Menschen zu beein
trachligen geeignet sind. 

Sieht man die hierbe,i vorausgesetzte Gestaltungs- und nicht 
nur Schutzfunktion des Staates ebenso bezogen auf die Perso
nalitiit des Menschen: das prinzipielle Sichselbstgehoren und 
übersichselbstverfügen des Menschen, wie auf die Solidarit,iit 
zwischen Menschen: das prinzipielle Füranderedasein und Für
eina,ndereinstehen, der Menschen, dann wird man in einem frei
heitlichen Sozialstaat allerdings s,elbst diese "Sozialgestaltungs
pflichet" grundsatzlich von der Verfassungsgarantie der Men
schenwürde her auslegen müssen, und nicht umgekehrt; woraus 
folgt, da/3 selbst die Sozialfürsorge als Ausdrnck stellvertretend 
durch den Staat geleisteter aktiver Solidi,a,ritat der Andern 
darauf gehen mu/3, soweit irgend moglich die Bedingungen 
herzustellen oder wiederherzustellen, die dem zum Objekt ge
sellschaftlicher oder staatlicher Versorgung und Behandlung 
gewordenen "Fürsorgeempfanger" gestatten, auf die eigenen 
Beine zu kommen, aus eigener Arbeit und nicht auf fremde 
Rechnung zu leben, kurz: die Bedingungen der Moglichkeit 
menschenwürd'!igen Daseins in Personalitat und Solidaritat, wo 
immer moglich, zurückzugewinnen, die ihm gestatten, als ein 
Subjekt aus eigener Selbstbest,immung und Arbeitsleistung zu 
existieren und nicht als das Objekt von "Sozialleistungen" zu 
vegetieren. 

Daraus folgt, da/3 auch und gerade ein freiheitlicher Sozial
staat sich nicht mit der blo/3 negativen Solidaritiit begnügen 
darf, das ununterschreitbare ethische Minimum der sozialen 
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Wohlfahrt eines Jeden auch im Falle menschlichen Unglücks 
oder personlichen Unvermogens rechtlich zu sichern. Dazu ist 
vielmehr gefordert, da/3 ein solcher freiheitlicher Sozialstaat 
jedem seiner Bürger die gro¡Jtmogliche und gleichberechtigte 
soziale Chance zur Befriedigung seiner individuellen Bedürfnisse 
und EntfaLtung seiner personlkhen Fiihigkeiten einraumt, die 
sich mit der aller Anderen vereinbaren la/3t. 
Hierzu genügt es nicht, wie noch Marx meint, alle den Men
schen entwürdigenden und entrechtenden gesellschaftlichen 
Verhaltnisse einfach "umzuwerfen", in denen der Mensch "ein 
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verachtliches 
Wesen" ist ( vgl. dazu im einzelnen: W erner Maihofer, Demo
kra tie im Sozialismus, Recht urid Staat im Denken des jungen 
Marx, 1968, S. 28 ff.). Denn damit sind zwar unmenschliche 
gesellschaftliche Verhaltnisse beseitigt, aber noch nicht men
schliche gesellschaftl.iche Verhaltnisse hergestellt, in denen 
jeder Bürger des Staates die gr6{3te und gleiche Chance zur 
Befriedigung seiner individuellen: materiellen wie immateriel
len Bedürfnisse und zur Entfaltung seiner personlichen: leib
lichen wie geistigen Fahigkeiten hat. 

Wenn der freiheitliche Rechtsstaat uns die Würde des Men
schen zu freier Selbstbestimmung, wenn er uns ein Recht auf 
Leben und Gesundheit, auf Ehre und Eigentum zusichert, dann 
doch nur insofern, als er alle staatliche Gewalt zu deren 
Achtung und Schutz verpflichtet. Diese formalen Garantien 
von Freiheitsrechten und Menschenrechten blieblen jedoch 
inhaltsleer, wenn nicht der Staat selbst zur Herstellung eines 
Hochstmajf3es an realen1 Chancen für die Betatigung und Be
hauptung dieser Freiheiten und Rechte verpflichtet wird. 

So bleibt, um nur ein Beispiel herauszugreifen, das heute 
vielberufene Bürgerrecht auf Bildung so lange für viele eine 
blo/3 formale inhaltsleere Freiheit, als nicht durch eine allgemei
ne familienunabhangige Ausbildungsforderung die Vorbedin
gungen dafür geschaffen sind, da/3 dieses Recht auch dann von 
einem Schüler oder Studenten wahrgenommen werden kann, 
wenn seine Eltern diese materialen Voraussetzungen zu schaffen 
selbst unfahig oder unwillig sind. 

Es bedarf somit zur tatsachlichen Gewahrleistung und recht
lichen Sicherstellung der gr6{3ten und gleichen sozialen Chance 



54/ A. C. F. S. WERNER MAIHOFER 

der autonomen Individuen, über die individualen Freiheitsrechte 
und Menschenrechte hinaus, wie sie uns der freiheitliche Rechts
staat verbrieft, der sozialen Teilhaberechte und Mitbestimrmugs
rechte, wie sie der heutige freiheitliche Sozialstaat zu verbür
gen unternimmt; der Rechte auf gro,Btmogliche und gleichbe
rechtigte Teilhabe und Mitbestimmung an der arbeitsteiligen 
Gestaltung der gesellschaµlichen Mog-liChkeiten (in den allge
meinen Lebensverhaltnissen wie besonderen Wirtschaftsverhalt
nissen, den Umweltverhaltnissen wie den Arbeitsverhaltnissen, 
den Verkehrsverhaltnissen wie den Gesundheitsverhii.ltnissen), 
von denen die Befriedigung der individuellen wie der "kollek
tiven" Bedürfnisse, die Entfaltung der personlichen wie der 
"gesellschaftlichen" Fahigkeiten Aller tatsachlich alltaglich 
abhii.ngt. 

Auch er nicht als eine Anstalt zur Zwangsbegiückung seiner 
Bürger aufgefa,Bt, nach autoritativ und uniform dem Einzelnen 
von Au,Ben und O ben durch gesellschaftliche Gruppen und staat
liche Mii.chte vergesetzten und aufgenotigten Zwecken, sondern 
als eine Einrichtung des Menschen für den Menschen, in dem 
ihm nach unserem demokratischen System, anders als in den 
unfreiheitlichen Wohlfahrtsstaaten der autokratischen Systeme, 
die politische Freiheit bleibt und bleiben mu/3, da,8 (wie auch 
hier schon Kant ebenso lakonisch wie drastisch sagt:) "jeder 
seine W ohlfahrt nach seinen Begriffen suchen kann und auch 
nicht einmal als Mittel zum Zweck seiner eigenen Glückselig
keit von andern und nach deren ihren Begriffen gebraucht wer
den kann, sondern blo,8 nach dem · seinigen". 

Der reine Rechtsstaat, wie wir ihn in den kapitalistischen 
Systemen der Frühzeit als gesellschaftliche Wirklichkeit fest
stellen, hat sich, über die Gewahrleistung formaler Freiheiten 
und Rechte hinaus, um die Schaffung der gese1lschaftlichen 
Verhaltnisse, die diese, auch ohne Privilegien und Geld und 
Besitz, zu materialen Freiheiten und Rechten für alle Bürger 
des Staates machen, nicht gekümmert. Der reine Sozialstaat, 
wie wir ,ihn in den Wohlfahrtsstaaten des sozialistischen Sys
tems als alltagliche Wirklichkeit erleben, ist zwar um die 
Herstellung der gesellschaftlichen Verhaltnisse besorgt, durch 
die grundsatzlich jedem Bürger die materiale Freiheit zur 
Wahrnehmung seiner Rechte, etwa auf Bildung oder Arbeit. 
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unabhangig von Geld und Besitz gegeben werden soll. In solchen 
unfreiheitlichen Sozialstaaten ist jedoch andererseits die Frei
heit der Selbstbestimmung dieses für die Gesellschaft ausgebil
deten und von der Gesellschaft bezahl ten, in ein nach gesell
schaftlicher Nützlichkeit gestaltetes Bildungs- und Berufssystem 
eingeplanten "Bürgers" oder "Genossen" weithin aufgehoben. 
In einem solchen wohlfahrtsstaatlichen Sozialstaat gilt, wie 
Hegel schon gegen den "unvollkommenen Staat" der plato
nischen Republik einwendet, "die subjektive Freiheit noch 
nichts, indem die Obrigkeit noch den Individuen die Geschafte 
zuweist ... Die subjektive Freiheit, die berücksichtigt werden 
mu/3, fordert aber die freie W ahl der Individuen". Denn zur 
Freiheit gehi:irt nicht nur, wie Marx spater treffend bemerkt, 
"was, sondern ebensosehr, wie ich lebe, nicht nur, da/3 ich das 
Freie tue, sondern a uch, da/3 ich es frei tue". Denn: "W as un
terschiede sonst den Baumeister vom Biber, wenn nicht, da/3 
der Biber ein Baumeister mit einem Fell, und der Baumeister 
ein Biber ohne Fell ware?". 

In Unterschied zu einem unfreiheitlichen Obrigkeitssta.at 
und WohLfahrstsstaat geht es dem freiheitlichen Rechtsstaat 
und SoziaLstaat darum, die individualen Garantien formaler 
Freiheiten in materiale Freiheiten sozialer Chancen umzusetzen, 
ohne dabei die freie Selbstbestimmung des Einzelnen aufzuhe
ben. Er mu/3 sich damit ebenso weit entfernt halten von der 
Illusion einer nur formalen Freiheit ohne materiale Freiheit, 
wie sie im blof3en Rechtsstaat besteht, wie von der Illusion einer 
nur materialen Freiheit ohne formale Freiheit, wie sie im blof3en 
Sozialstaat entsteht. 

Nach den geschichtlichen Erfahrungen nach beiden Seiten 
hin ist uns heute der Blick dafür gescharft, da/3 das Ganze des 
Menschlichen weder in eánem Staat verwirklicht werden kann, 
der sich ausschlie/31ich als die Befi:irderung des allgemeinen 
Wohls des Ganzen und die Anerkennung des allgemeinen 
Rechts der Gesellschaft versteht, unter unbegrenzter und unbe
denklicher Aufopferung des besonderen W ohls und der beson
deren Rechte des Einzelnen, noch in einem Staat, der sich 
ausschlie/31ich auf die Befi:irderung des besonderen W ohls und 
die Anerkennung der besonderen Rechte des Einzelnen be
schrant. Der nicht mehr nach der einen oder anderen Seite hin 
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einseitige, sondern das Recht und Wohl des Einzelnen und der 
Gesellschaft in sich zur "Aufhebung" bringende vollkommene 
Staat wird in seinem welthistorischen Prinz;ip von Hegel erstmals 
mit den Worten umschrieben: "Das Wesen des neuen Staates 
ist, da,8 das Allgemeine verbunden sei mit der vollen Freiheit 
der Besonderheit und dem Wohlergehen der Individuen, da,8 
also das Interesse der Familie und bürgerlichen Gesellschaft 
sich zum Staate zusammen nehmen mu,8, da,8 aber die Allge
meinheit des Zwecks nicht ohne das eigene Wissen und Wollen 
der Besonderheit, die ihr Recht behalten mu,8, fortschreiten 
kann" (vgl. dazu im einzelnen: Werner Maihofer, Hegels Prin
zip des modernen Staates, in Phanomenologie, Rechtsphiloso
phie, Jurisprudenz, Festschrift für Gerhart Husserl zum 75. 
Geburtstag, 1969, S. 234 ff.). 

In solcher Sicht ist der moderne Staat weder das einseitige 
Instrument zur Gewahrleistung der Rechte und des Wohls des 
Einzelnen, noch das ebenso einseitige Instrument zur Sicher
stell ung der Rech te und des W ohls aller Anderen: der Gesell
schaft. Er ist weder blo,8er Nachtwachter über die Interessen 
des Einzelnen, noch blo,8er Handlanger der In teressen der Ge
sellschaft. Er ist ebenso der Garant der individualen Freiheit 
und Sicherheit eines jeden als freiheitlicher Rechtsstaat wie 
Garant der sozialen Wohlfahrt und Gerechtigkeit für einen 
jeden als freiheitlicher Sozialstaat. 

2. Die Gere-chtigkeit als Bed'ingung menschenwürdigen Daseins 

Begnügt man sich so nicht, wie die alte liberale Demokratie 
mit der formalen Chance eines Jeden auf seinen Anteil an der 
W ohlfahrt der Gesellschaft, sondern fordert man, wie in der 
heutigen zugleich liberalen u,nd sozialen Demokratie clie mate
riale Cha,nce jedes Bürgers auf gro,8tmogliche und gleichberech
tigte Teilhabe an der arbeitsteilig geschaffenen Wohlfahrt der 
Gesellschaft, dann wachst damit dem modernen Staat nicht nur 
die Aufgabe einer aktiven planenden Vosorge für die Erhaltung 
und Steigerung der Produktivitat einer Gesellschaft zu, durch 
die gesellschaftliche Verhaltnisse entstehen, welche jedem Ein
:z¡elnen die optimale Befriedigung seiner individueUen Bedürf-
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nisse und Entfaltung seiner personlichen F'ahigkeit gewahrleis:,
ten. Es erwachst für ihn damit zugleich auch die heute als 
SozialgestaLtung bezeichnete Aufgabe, die gesellschaftlichen 
Verhaltnisse nicht nur okonomisch so wirksam wie moglich, 
sondern auch sozial so angiemessen wie moglich zu gestalten. 

Diese Sozialgestaltungspflicht des modernen Staates folgt 
für den freiheitlichen Rechts- und Sozialstaat unseres Grund
gesetzes unmittelbar aus der Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalten auf die Achtung und den Schutz der Würde des Men
schen. Gehort doch zu den notwendigen Bed'ingungen der Mog
lichkeit eines Qaseins menschlicher Würde nicht nur eine 
Ordnung gro{3ter und gleicher individiualer Freiheit und Sicher
heit, wie sie allein der freiheitliche Rechtsstaat gewahrleistet, 
sondern auch eine Ordnung gro{3ter und gleicher sozialer Wohl
fahrt und Gerechtigkeit, wie sie der freiheitliche Sozialstaat, mit 
okonomischen Maf3nahmen wie mit juristischen Regelungen, 
sicherzustellen trachtet. 

Damit tritt neben die Aufgabe d'es Rechts, die es im freiheit
lichen Rechtsstaat zu losen hat: die der Koordination una In
tegrrntion der gegenseitigen, und, allseitigen Betiitigungen der 
Freiheit eines Jed,en in einer Ord',nung d.er gro{3ten und gleichen 
Freiheit Aller, eine zweite Aufgabe des Rechts, die es im 
freiheitlichen Sozialstaat zu übernehmen hat: die rechte Mitte 
auszumitteln nicht einfach nur zwischen der Freiheit und 
Sicherheit des Einen und der aller Anderen, sondern auch der 
Wohlfahrt una Gerechtigkeit für den Einen und für alle Ande
ren; das aber hei/3t: den angemessenen una verhaltnismii[3igen 
A usg leich der Vorteile und: N achteile zwischen dem Einen und 
allen Anderen bei der wechselseitigf!n Befriedigung der indivi
duellen Bedürfnisse und der allseitig'en Entfaltung der person
lichen Féihigkeiten zu g'ew,iihrleisten und: sicherzustellen. 

Vollzieht sich dieser Ausgleich der Vorteile in der Weise 
einer nrotürlichen Gerechtigkei.t doch nur da überall gleichsam 
von selbst, wo Menschen in wechselseitiger und g'leichgewic.hti
ger Abhiingigkei.t zueinander stehen, wo sie also gleiche Macht 
übereinander haben, oder wo gleiche Liebe sie aneinander bindet. 
Dagegen bedarf es überall da der künstlichen Gerechtigkeit in 
den Verhaltnissen zwischen Menschen, die durch das Recht ge
sichert und notfalls durch den Staat durchgesetzt werden mu/3, 
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wo ein Ungleichgewicht der Abhiingigkeiten von einader bes
teht, dadurch, da/3 Menschen einseitig auf das Wohlwollen An
derer angewiesen und dem übelwollen Anderer ausgeliefert 
sind. Bis in unsere alWiglichen hauslichen und beruflichen 
Verhaltnisse hinein sind wir solchen Abhangigkeiten unterwor
fen und damit überall da von Verknechtung und Au.sbeutung 
durch Andere bed'roht, wo diese Abhangigkeiten ein nach Be
lieben und Willkür mit uns verfahren kann. Sie werden zur 
Antastung der Menschenwürde zumindest da, wo durch sie das 
Sichselbstgehoren und übersichselbstverfügen des korperlich 
oder wirtschafUich, sozial oder politisch Unterlegenen aufge
hoben ist. 

Solche gesellschaftlichen Verhaltnisse unangemessener und 
unverhaltnisma/3iger Abhangigkeit sind mit der Würde des 
Menschen unvereinbar. Sie führen nicht nur zu einer Zersto
rung dler Solid'aritiit zwischen Menschen, dadurch, da/3 sie den 
abhangigen Einzelnen der Verknechtung ·und Ausbeu.tung d1Urch 
And'ere ausliefern; sie führen zugleich auch zur Aufhebung der 
Personalitiit Menschen, dadurch, da/3 sie den abhangigen Ein
zelnen zum bLof3en Mittel fremder Zwecke herabsetzen. Ohne 
ein Eintreten für den Unterlegenen und "Schwachen" mit den 
Mitteln des Rechts und einen Einsatz der Macht des Staates ist 
in allen solchen Fallen eines Ungleichgewichts der Vorteile und 
Abhangigkeiten menschliche Gesellschaft nicht herzustellen und 
aufrechtzuerhalten. Wie uns jedes Verhaltnis geschlechtlicher 
Horigkeit, aber auch .berufl.icher Weisungsunterworfenheit, be
lehrt, sind Menschen nicht einfach nur durch bestimmte ideolo
gische: etwa klassenma/3ig oder rassenma/3ig begründeter Un
gleichgewichte der Vorteile und Abhangigkeiten von Ausbeutung 
und Verknechtung des Menschen durch den Menschen im Gro/3en 
bedroht. Solche Gefahren der Ausbeutung und Verknechtung 
drohen nicht minder im Kleinen unseren alltaglichen Verhalt
nisen aus bestimmten strukturellen: etwa in Geschlechtsunter
schied oder Arbeitsteilung begründeten Ungleichgewichten. 
Ohne deren Ausg'leich durch das Recht, das aber hei/3t ohne 
Gerechtigkeit, die wir darum nicht zufüllig seit alters als die 
rechte Mitte: als das "Mittlere" zwischen dem Zuviel und dem 
Zuwenig für den Einen und den Andern (Aristoteles) umschrei
ben und bezeichnen, ist menschliche Gesellschaft im Ganzen 
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ebenso wenig mi:iglich wie menschliches Dasein im Einzelnen. 
So zutiefst unvollkommen und letztlich unmenschlich erweist 
sich uns selbst die beste aller vorstellbaren Welten, mit den 
besten nur denkbaren Menschen, da/3 wir nach allen geschicht
lichen Erfahrungen nicht hoffen ki:innen, in ihr Gerechtigkeit 
anders denn als ein au{3erstes Mind!estma/3 von Ungleichgewich
ten von Vorteilen und Abhangigkeiten, und damit von Ausbe
utung und Verknechtung des Menschen durch den Menschen in 
"steter weiterer Annaherung" erreichen und sichern zu ki:innen. 

Der Auftrag an den freiheitlichen Sozialstaat zur Gestaltung 
der gesellschaftLichen und rechfüchen VerhaJtnisse geht so 
nicht nur darauf, das unbedingte Mindestma/3 an Wohlfahrt 
jedJes Menschen mit den Mitteln des Rechts durch dne Macht 
des Staaites zu sichern, sondern ebenso auch das unabdingbare 
Mindestma/3 an Gerechtigkeit zwischen Menschen. 

· Damit kommt allem Recht des Staates, aus solcher Ver
pflichtung auf die Achtung und den Schutz der Menschenwürde 
nicht die blo{3e Aufgabe der Erhaltung der bestehenden Ver
haltnisse zu, so wesentlich diese konservative Funktion des 
Rechts und der J uristen auch immer sein mag, sondern zugleich 
die nicht weniger wichtige und gewichtige Aufgabe einer stan
digen soziaLkritischen und id'eologiekritischen Infragestellung 
und Richtigstellun,g der hestehenden Verhalnisse, auf gerechtere 
und dJamit menschlichere Verhaltnisse hin. 

Schlu{3: Das Recht d:es Staates und die Würde des Menschen 

Auch das durch den Staat gesetzte und durchgesetzte Recht 
hat somit stets, über das Festhalten und Bewahren der bestehen
den Verhaltnisse hinaus, eine zweifache: nicht nur "ideologi. 
sche" und konservative, sondern "u.topische" und dami,t pro
gresive Funktion, die es nur in einem freiheitlichen Staate 
standing und vollstandig zu entfalten vermag. Es gewahrleistet 
mit der Schaffung einer Ordnung gri:i{3tmi:iglicher und gleichc. 
berechtigter Freiheit nicht nur das Offenhalten der Gesellschaft 
für die Dialektik schopferischer Freiheit, ohne die eine perma
nente Evolution der Gesellschaft von unten nicht gesichert wer
den kann; es gewahrleistet zugleich auch ein Festbinden des 
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Staates an Entwürfe auf bessere und wollkommenere gesell
schaftliche und staatliche Verhaltnisse hin, womit, wie wir 
sahen, jene ganz andere Dialektik schopferischer Sicherheit 
ausgelost wird, we1che eine permanente Evofotion der Gesell,
schaft von oben in Gang zu setzen und zu halten vermag. 

In diesem standigen Proze/3 und Progre/3 in der materiellen 
Basis wie im geistigen überbau eines solchen freiheitlichen 
Staates kommt nicht nur dem Recht, sondern auch dem Juristen 
eine von Grund auf andere Position und Funktion zu als im 
obrigkeitlichen Staat der Vergangenheit. War der Jurist in den 
autokratischen Systemen d.er Vergangenheit fast ausschlie(31ich 
zum Bewahrer der bestehenden Verhaltnisse, wenn nicht gar, 
wie schon Kant bitter bemerkt, zum "Handlanger" der Obrigkeit 
eingesetzt, so fallt ihm in den nicht mehr auf den Staat, sondern 
auf den Menschen als ihre Mitte bezogenen demokratischen 
Systemen der Moderne eine grundsatzlich andere Aufgabe zu. 

So wie dieses System ohne die sozialkri tische und ideolo
giekri tische Funktion jener "freischwebenden" (etwa in der 
studentischen J ugend) noch nicht an einen bestimmten sozialen 
und beruflichen Ort gebundenen Intelligenz in der Sphiire der 
Gesellschaft erstarren und verkümmern mü(3te, so setzt dieses 
auf die Würde des Menschen als Zweck des Staates verpfüchtete 
System auch in der Sphiire d\es Staates eine engagierte Inte11i
genz voraus, welche bei der Gestaltung der gesellschaftlichen 
Ordnung und Handhabung der staatlichen Gewalten die innere 
und au(3ere Freiheit besitzt, die bestehenden und überkommenen 
Verhaltnisse standig sozialkritisch und ideologiekritisch auf 
ihre übereinstimmung mit der Verpflichtung unseres Staates zu 
befragen, eine menschenwürdigere Ordnung der gr6(3ten und 
gleichen Freiheit und Sicherheit eines Jeden nach den Prinzipien 
eines freiheitiichen Rechtsstaates, und zugleich der gr6(3ten 
und gleichen Wohlfahrt und Gerechhgkeit für einen Jeden nach . 
den Prinzipien eines freiheitlichen Sozialstaates, und der gr6(3ten 
und gleichen Selbstbestimmung und Mitbestimmung Aller nach 
den Prinzi.pien einer freiheitlichen Demokratie zu gewahr leisten. 

Diesen seinen Verfassungsauftrag kann der auf die Achtung 
und den Schutz der Menschenwürde als seinen obersten Zweck 
verpflichtete Staat der Moderne niemals erfüllen mit Funktio
naren als Experten seiner Legislative, Beamten seiner Exekuti-
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ve, Richtern seiner Judikative, die sich als blo,Be "Diener des 
Staates" verstehen, sondern nur mit Personen, die ihr Amt vor 
allem anderen als "Dienst am, Menschen" begreifen. Ein Staat, 
dessen erste Voraussetzung und letzté Zielsetzung der Mensch 
ist, seine Würde und sein Recht, kann seinen Auftrag nur 
erfüllen mit Amtstragern, denen es in ihrer Tatigkeit nicht um 
die Wahrung einer sog. Staatsraison im Sinne eines Zweckes 
des Staates an und für sich geht, sondern um die Gewahrlei
stung der Würde d\es Menschen. Ist doch die Staatsraison des 
freiheitlichen Staates der Mensch und nichts sonst: seine Wür
de, sein Recht. 

Damit aber wachst heute nicht nur dem Theoretiker und 
Philosophen des Rechts, sondern auch dem juristischen Prakti
ker in Legislative, Exekutive und Judikative einer liberalem und 
soz¡ialen Demokratie eine für die permanente Evolution: die 
standig soziale, politische, juridische und moralische Entwick
lung und Erneuerung der Gesellschaft entscheidende Aufgabe 
zu, die schon Kant als die der "freien Rechtslehrer" umschrie
ben hat; jene (wie er sagt:) "Verkündiger und Ausleger der 
natürlichen und aus dem gemeinen Menschenverstand hervor
gehenden Rechte", welche "unter dem Namen Aufklarer als 
für den Staat", "der ,immer nur herrschen will", "gefahrliche 
Leute verschrien sind". 

Dieses neue Verstandnis auch der Funktion des Juristen im 
freiheitlichen Staate, nicht mehr als eines stummen und blinden 
Dieners der Staatsgewalt, sondern als des wachen und scharfen 
Gewissens der Menschenwürd'e in aller Staatst,ii,tigkeit, hricht 
sich nur mühsam nicht nur in den von Juristen besetzten Am
tern, sondern auch in der Ausbildung der juristischen Fakulta
ten Bahn. In der Praxis wie in der Theorie der Jurisprud.enz ist 
hier ein gleicherweise tiefgreifender W andel des Bewu,Btseins 
gefordert. Er verlagt schon innerhalb der juristischen Ausbil
dung an den Universitaten eine norm- und sozialwissenschaft
liche Neufundierung und Neuorientierung des Studiums der 
Jurisprudenz (vgl. dazu jetzt: Werner Maihofer, Realistische 
J urisprudenz, in: Rechtstheorie, Beitrage zur Grundlagendis
kussion, herausgegeben von Günther J ahr und Werner Maiho
fer, 1971, S. 427 ff.), die den jungen Juristen nicht zum reali
tatsblinden und kritiklosen Gesetzestechniker abrichtet, sondern 
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ihm das Wisen vermittelt und das Gewissen schaft für die hohe 
Aufgabe, die ihm auch als spaterer beamteter Diener dieses 
freiheitlichen Staates aufgetragen ist: als ein Teil der in der 
Sphiire des Staates engagierten Intelligenz jene sozialkritische 
und ideologiekritische Funktion im Sta.atsapparat selbst wahrzu
nehmen, ohne die <ler moderne Staat seine über allem anderen 
stehende Verpflichtung auf die Achtung und den Schutz der 
Würde d!es Menschen we<ler bei der exakten Reproduktion des 
bestehenden und geltenden noch bei der konstruktiven Produk
tion künftigen besseren Rechts in Gesetzg,ebun, Verwaltung 
und Rechtsprechung erfüllen kann. 

"Das Recht ist eigentlich nichts als Kritik", so sagt schon 
Gottfried Keller. Kritik der VerhiiLtnisse der Gesellschaft mit 
den Mvtteln des Rechts auf ihre übereinstimmung oder Nicht
übereinstimmung (so fügen wir zusammenfassend hinzu) mit 
der Würd:e des Menschen als Zweck des Staates. 




